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Arbeitsvertrag 

 
Zwischen der  
 
(im folgenden Gesellschaft genannt)  
 

und  
 
(im folgenden Arbeitnehmer genannt)  
wird folgendes vereinbart:  
 
 
� 1 Beginn des ArbeitsverhÄltnisses / Probezeit  

Der Arbeitnehmer tritt am                       in die Dienste der Gesellschaft. 
Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. WÄhrend der Probezeit kann 
das ArbeitsverhÄltnis beiderseits mit einer Frist von zwei Wochen 
gekÜndigt werden.  

� 2 TÄtigkeit 

(1) Der Arbeitnehmer wird als                          eingestellt und mit allen 
einschlÄgigen Arbeiten nach nÄherer Anweisung der Betriebsleitung und 
seiner Vorgesetzten beschÄftigt.  

(2) Die Gesellschaft behÄlt sich vor, dem Arbeitnehmer auch an einem 
anderen Ort eine andere oder zusÄtzliche, der Vorbildung und den 
FÄhigkeiten entsprechende zumutbare TÄtigkeit zu Übertragen, wenn dies 
aus betrieblichen oder in der Person oder in dem Verhalten des 
Arbeitnehmers liegenden GrÜnden geboten erscheint.  

� 3 Arbeitszeit  

(1) Die regelmÄ¿ige Arbeitszeit betrÄgt _   _ Stunden wÖchentlich.  
 
(2) Beginn und Ende der tÄglichen Arbeitszeit sowie die Pausenregelung 
richten sich nach den betrieblichen Regelungen unter besonderer 
BerÜcksichtigung der Erfordernisse des Betriebs. Der Arbeitnehmer ist 
verpflichtet, soweit dies betrieblich notwendig ist, zumutbare ¼ber-
stunden- oder Mehrarbeit zu leisten, sowie Nacht-, Schicht-, Sonn- und 
Feiertagsarbeit in gesetzlich zulÄssigem Umfang.  
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� 4 VergÜtung  

(1) Die VergÜtung in HÖhe von monatlich                     EUR  wird 
jeweils zum 10. des Folgemonats gezahlt.  

(2) Die Zahlung der VergÜtung erfolgt bargeldlos. Der Arbeitnehmer wird 
innerhalb von sieben Tagen nach Beginn des ArbeitsverhÄltnisses ein 
Konto errichten und dessen Nummer bzw. die Nummer eines schon 
bestehenden Kontos mitteilen.  

(3) Ein Anspruch auf ¼berstunden- oder MehrarbeitsvergÜtung besteht 
nicht. 

� 5 Sonstige Leistungen  

werden nicht gezahlt 

� 6 Abtretung und VerpfÄndung des Arbeitseinkommens  

(1) Die Abtretung sowie die VerpfÄndung von VergÜtungsansprÜchen ist 
ausgeschlossen  

� 7 Arbeitsverhinderung und VergÜtungsfortzahlung im 
Krankheitsfall  

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und ihre 
voraussichtliche Dauer unverzÜglich der Gesellschaft mitzuteilen.  

(2) Im Falle der ArbeitsunfÄhigkeit von mehr als drei Kalendertagen 
infolge Krankheit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, vor Ablauf des darauf 
folgenden Arbeitstages eine Ärztliche Bescheinigung Über die Arbeits-
unfÄhigkeit sowie Über deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Bei Über 
den angegebenen Zeitraum hinausgehender Erkrankung ist eine Folge-
bescheinigung innerhalb weiterer drei Tage seit Ablauf der vorangehenden 
einzureichen. 

(3) Ist der Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung infolge auf unver-
schuldeter Krankheit beruhender ArbeitsunfÄhigkeit verhindert, so leistet 
die Gesellschaft VergÜtungsfortzahlung nach den Bestimmungen des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes. 
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� 8 Urlaub  

(1) Der Arbeitnehmer erhÄlt kalenderjÄhrlich Urlaub in HÖhe von ______ 
Arbeitstagen. Die Festlegung des Urlaubs erfolgt in Abstimmung mit der 
Gesellschaft unter BerÜcksichtigung der WÜnsche des Arbeitnehmers.  

(2) Im ¼brigen gelten die gesetzlichen/tarifvertraglichen Bestimmungen. 

� 9 NebenbeschÄftigung  

Der Arbeitnehmer darf eine NebenbeschÄftigung wÄhrend des Bestandes 
des ArbeitsverhÄltnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Gesellschaft Übernehmen. 

� 10 Beendigung des ArbeitsverhÄltnisses 

(1) Das ArbeitsverhÄltnis endet, ohne das es einer KÜndigung bedarf, mit 
Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung erreicht.  

(2) Das ArbeitsverhÄltnis kann mit einer KÜndigungsfrist von 4 Wochen 
zum FÜnfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekÜndigt 
werden. Die VerlÄngerung der KÜndigungsfrist richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Solche VerlÄngerungen der KÜndigungsfrist 
hat auch der Arbeitnehmer bei KÜndigungen gegenÜber dem Arbeitgeber 
einzuhalten. 

(3) Die KÜndigung muss schriftlich erfolgen. 

� 11 RÜckgabe von Arbeitsmitteln und Unterlagen  

Der Arbeitnehmer hat bei seinem Ausscheiden alle Unterlagen, Urkunden, 
Aufzeichnungen, Notizen, EntwÜrfe oder hiervon gefertigte Durchschriften 
oder Kopien, gleich auf welchem DatentrÄger, unaufgefordert an die 
Gesellschaft zurÜckzugeben. ZurÜckbehaltungsrechte sind ausgeschlossen. 
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� 12 Ausschlussfristen (Verfallfristen)  

(1) Alle AnsprÜche aus dem ArbeitsverhÄltnis und solche, die mit dem 
ArbeitsverhÄltnis in Verbindung stehen, sind innerhalb von 6 Monaten 

nach FÄlligkeit, spÄtestens jedoch innerhalb von 6 Monaten nach 
Beendigung des ArbeitsverhÄltnisses schriftlich geltend zu machen. 

(2) Lehnt die Gegenseite den Anspruch ab, oder erklÄrt sie sich nicht oder 
nicht eindeutig innerhalb eines Monats nach der Geltendmachung 
des Anspruchs, so verfÄllt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei 

Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich 
geltend gemacht wird. 

(3) Die Ausschlussfristen gelten nicht bei Haftung wegen Vorsatzes. 

� 15 Nebenabreden und VertragsÄnderungen  

MÜndliche Nebenabreden bestehen nicht. ¤nderungen und ErgÄnzungen 
dieses Vertrages bedÜrfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. MÜndliche 
Vereinbarungen Über die Aufhebung der Schriftform sind nichtig. 

� 16 ErfÜllungsort und Gerichtsstand  

(1) ErfÜllungsort ist der Ort, an dem das ArbeitsverhÄltnis seinen 
Mittelpunkt hat. Dieser ErfÜllungsort ist ma¿geblich fÜr Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag und Über sein Bestehen. Es ist das Gericht des Ortes 
zustÄndig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfÜllen ist.  

(2) Hat der Arbeitnehmer im Inland keinen Wohnsitz begrÜndet oder 
diesen aufgegeben, so ist der Sitz des Arbeitgebers als Gerichtsstand 
gegeben.  

� 17 Teilnichtigkeit / VertragsaushÄndigung  

(1) Die Vertragsparteien bekennen, eine schriftliche Ausfertigung dieses 
Vertrages erhalten zu haben.  
 
 
______________ (Ort), den ______________(Datum)  
 
 
 
-----------------------------------           -------------------------------------  

 

Unterschrift der Gesellschaft               Unterschrift des Arbeitnehmers  


